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Reglement über die Ausrichtung von ökologischen Vernetzungsbeiträgen und von Bei-
trägen für schützenswerte Objekte und Landschaften (Beitragsreglement, BeitR)
Reglementsänderung; Direktion Umwelt und Betriebe

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Ende 2007 hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die Ökoqualitätsverordnung (ÖQV)
revidiert und neue Vorgaben zu den qualitativen und quantitativen Umsetzungszielen definiert.
Die Fachstelle ökologischer Ausgleich (FöA) und das Amt für Gemeinden und Raumordnung
des Kantons Bern (AGR) haben daraufhin ihre kantonalen Vorgaben neu festlegen müssen.
Diese kantonalen Weisungen sind im Dezember 2009 vom BLW genehmigt worden.
Wollen die Gemeinden ihre Vernetzungsplanungen nach Ablauf der ersten Umsetzungsphase
(6 Jahre) weiterhin umsetzen und dazu finanzielle Mittel von Bund und Kanton beanspruchen,
müssen die Gemeinden ihre Vernetzungsplanungen nach ÖQV den neuen, seit dem 1. Januar
2010 geltenden rechtlichen Vorgaben anpassen.
Die Gemeinde Köniz hatte 2004 mit der Umsetzung der Vernetzungsplanung begonnen. Auf-
grund der einleitend aufgeführten Anpassungen bei Bund und Kanton muss sie nun für die Wei-
terführung ihre Planung für die zweite Umsetzungsphase (7. - 12. Jahr) anpassen. Weil die
bestehende Planung im Bereich der Bewirtschaftungsauflagen bereits heute in weiten Teilen
den neuen Weisungen entspricht, wird eine Überprüfung der Teilrichtplanung (Richtplan ökolo-
gische Vernetzung, RÖV) durchgeführt.
Zu Beginn der Anpassungsarbeiten wurde mit möglichst geringfügigen Änderungen eine Über-
arbeitung der Planung im bestehenden System angestrebt. Während der Überarbeitung stellte
sich immer stärker heraus, dass die Vorgaben und Abläufe im Könizer System zu komplex und
zu kompliziert sind. Sie weichen meist auch stark vom System der umliegenden Gemeinden ab,
welche sich meist vollständig auf die reinen Kantonsvorgaben abstützten. Ohne grundlegende
Änderung, sprich Vereinfachung des Könizer Systems musste zudem befürchtet werden, dass
die Flächenziele (Anteil Ökoflächen an der Landwirtschaftlichen Nutzfläche) auch in der 2.
Phase nicht erreicht werden können. Weiter ist festzuhaltenn, dass im bestehenden System die
zusätzlichen Gemeindebeiträge zu keiner nachweisbaren Verbesserung der ökologischen Qua-
lität geführt haben. Anlässlich einer direktionsinternen (DUB) Standortbestimmung wurde eine
Neuausrichtung des RÖV in Bezug auf die ÖQV beschlossen.
Diese Neuorientierung hat zur Folge, dass die Umsetzung des RÖV und der Vollzug des
Schutzplans getrennt werden. Der Schutzplan mit den grundeigentümerverbindlich geschützten
Naturobjekten (Obstgärten, Einzelbäume, Hecken, etc.) wird im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion überarbeitet.
Für den Vollzug der ÖQV-Vernetzung soll das kantonale Vorgehen weitgehend übernommen
werden. Dadurch wird eine einfachere Erreichung der Flächenziele in den folgenden 6 Jahren
erwartet. Neben den quantitativen Zielen (Flächenziele) sollen auch Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Qualität geschaffen werden.
Der dazugehörige Planungsbericht und das Umsetzungsprogramm wurden so überarbeitet,
dass mit der Anpassung der Vollzug für Gemeinde und Bewirtschafter vereinfacht wird. Der
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RÖV (Plan) wurde durch die FöA überarbeitet, so dass dieser nun mit den Vorgaben des Kan-
tons kompatibel ist und auf dessen Geoportal aufgeschaltet werden kann.
Die Bewirtschaftungsauflagen von Köniz und der umliegenden Gemeinden werden einheitlicher,
und die Arbeit für die Landwirte mit Land in mehreren Gemeinden wird vereinfacht.
Die vorgesehen Änderungen bedingen eine Anpassung des Beitragsreglements vom 22. Au-
gust 2005 und der Beitragsverordnung vom 3. August 2005. Diese Anpassung soll auf den 1.
Januar 2012 erfolgen.
Die Arbeiten für die notwendigen Anpassungen waren Ende Herbst 2010 soweit fortgeschritten,
dass dem GR der Antrag im ersten Quartal 2011 zum Entscheid hätte vorgelegt werden kön-
nen. Im Dezember hat dann das Parlament im Rahmen des Sparauftrags den Budgetkredit
2011 für die Abgeltung der Leistungen (Kto. 5130.366.71) um Fr. 40'000.-, gegenüber der Bud-
geteingabe gekürzt. Daraufhin hat sich die Abteilung Umwelt und Landschaft entschieden, dem
Gemeinderat das Geschäft aufgeteilt in zwei Phasen vorzulegen.
In der ersten Phase hat der Gemeinderat die rechtlichen Grundlagen für die Einhaltung des
Sparauftrags für 2011 verabschiedet und Anhang 1 der Beitragsverordnung die Entschädi-
gungstabelle für Vernetzungsbeiträge der Gemeinde, angepasst.
Mit den nun beantragten Anpassungen des Beitragsreglements (Beilage 1) und der Totalrevisi-
on der Beitragsverordnung sollen die rechtlichen Grundlagen für die Weiterausrichtung der
Bundes- und Kantonsbeiträge an die Könizer Landwirte geschaffen werden. Weiter sind die
Anpassungen notwendig um die Sparziele aus dem Stabilisierungsprogramm umzusetzen. Der
Gemeinderat hat die totalrevidierte Verordnung (Beilage 2) bereits verabschiedet mit dem Vor-
behalt der Zustimmung des Parlaments zur beantragten Änderung des Beitragsreglements.

2. Erläuterungen zum Entwurf zur Änderung des Reglements über die Ausrichtung von
ökologischen Vernetzungsbeiträgen und von Beiträgen für schützenswerte Objekte
und Landschaften (Beitragsreglement, BeitR).

Artikel; Absatz Kommentar

Titel Die Stossrichtung der angepassten Bestimmungen geht weg von
den Vernetzungsbeiträgen hin zu Beiträgen für die konkrete öko-
logische Aufwertung. Dies soll bereits im Namen des Regle-
ments erkennbar sein.
Bisher: Reglement über die Ausrichtung von ökologischen Ver-
netzungsbeiträgen und von Beiträgen für schützenswerte Objek-
te und Landschaften (Beitragsreglement, BeitR)
Neu: Reglement über die Ausrichtung von Öko-Beiträgen und
von Beiträgen für schützenswerte Objekte und Landschaften
(Beitragsreglement, BeitR)

I. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 und Art. 2 Unverändert

II. Kapitel: Beiträge für die Förderung der ökologischen Ver-
netzung und den Schutz und die Pflege schützenswerter
Naturobjekte

Art. 3; Abs. 2 Die kommunalen Vernetzungsbeiträge stehen nicht mehr im
Vordergrund. Mit dieser Anpassung kann der RÖV als Grundla-
ge für weitere Beitragsarten (Förderbeiträge gemäss Art. 5 oder
Sonderbeiträge gemäss Art. 7) dienen.

Art. 4; Abs. 2 Dieser Absatz kann gestrichen werden, sein Inhalt wird mit Art. 6
zusammengeführt.

Art. 5 Mit Art. 5 werden die Grundlagen für die Unterstützung mit För-
derbeiträgen festgelegt. Mit diesen soll die gezielte ökologische
Aufwertung von Objekten und Flächen unterstützt werden.

Art. 6 Inhaltlich keine Veränderungen. Anpassungen zur besseren
Verständlichkeit.

Art. 6a Mit der Anpassung rückt die Ausrichtung der Vernetzungsbeiträ-
ge in den Hintergrund. Der neu formulierte Art. 6a gibt dem Ge-
meinderat aber die Kompetenz bei Bedarf kommunale Vernet-
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Artikel; Absatz Kommentar

zungsbeiträge auszurichten.

Art. 7 Inhaltlich keine Veränderungen. Anpassungen zur besseren
Verständlichkeit.

Art. 8 Der Abschluss von Verträgen zwischen der Gemeinde und den
Bewirtschaftern macht nicht überall Sinn. Die Berechtigung für
den Bezug von Vernetzungsbeiträgen (kantonal) ist über die
entsprechenden kantonalen Vereinbarungen abgesichert. Es
macht deshalb Sinn, dass der Gemeinderat bedarfsorientiert
regelt, für welche Beiträge er mit den Bewirtschaftern Verträge
abschliessen will.

Art. 9 Mit der Abschaffung des Vertragsobligatoriums ist auch die Re-
gelung der Vertragsinhalte nicht mehr nötig.

Art. 11 Abs. 4 Die Kompetenz zur Festlegung von Art und Höhe der Beiträge
liegt beim Gemeinderat. Er bestimmt damit auch Kriterien, wel-
che zur Anpassung der Beiträge führen.

Art. 12 Delegation dieses eher administrativen Themas an den Gemein-
derat.

III. Kapitel: Ausgleich für Nutzungseinbussen und Bewirt-
schaftungserschwernisse in Landschaftsschutzgebieten

Art. 13 – 28 Unverändert

3. Finanzen

2010 wurden gestützt auf BeitR und Beitragsverordnung 1 gerundet Fr. 130'000.00 ausbezahlt.
Aufgrund des Sparauftrags werden 2011 gerundet Fr. 99'600.- ausbezahlt. Davon rund Fr.
79'000.- für Hochstammfeldobstbäume.
Nach Anpassung von Reglement und Verordnung reduziert sich der Betrag auf Fr. 40'000.- pro
Jahr (Fr. 26'000.- für die Hochstammfeldobstbäume, der Rest für die Fördermassnahmen; Bsp.
Anpflanzen von Hecken, ökologische Aufwertung von Wiesen; siehe auch Anhang 1 des Ver-
ordnungsentwurfs).
Die Einsparung von rund Fr. 60'000.- entspricht dem Auftrag aus dem Stabilisierungsprogramm.

4. Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Änderung des Reglements über die Ausrichtung von ökologischen Vernetzungsbeiträ-
gen und von Beiträgen für schützenswerte Objekte und Landschaften (Beitrags-Reglement,
BeitR) neu Reglement über die Ausrichtung von Öko-Beiträgen und von Beiträgen für schüt-
zenswerte Objekte und Landschaften (Beitragsreglement, BeitR) wird gemäss vorgelegtem
Entwurf beschlossen.

2. Die Änderung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft

Köniz, 21. September 2011

Der Gemeinderat

Beilagen:
1) Entwurf des Reglements über die Ausrichtung von Öko-Beiträgen und von Beiträgen für

schützenswerte Objekte und Landschaften (Beitragsreglement, BeitR)
2) Entwurf der Verordnung über die Ausrichtung von ökologischen Beiträgen und von Beiträ-

gen für schützenswerte Naturobjekte (Oeko-Beitragsverordnung)
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